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(57) Die Erfindung geht aus von einer Magnetreso-
nanzvorrichtung mit einer Hochfrequenzeinheit, die eine
Hochfrequenzantenne, zumindest eine Hochfrequenz-
leitung und zumindest eine Hochfrequenzeinkoppelstel-
le aufweist, wobei mittels der zumindest einen Hochfre-
quenzleitung Hochfrequenzsignale an die Hochfrequen-
zantenne übertragen werden und an der zumindest einen
Hochfrequenzeinkoppelstelle in die Hochfrequenzanten-
ne eingespeist werden, einem Patientenaufnahmebe-

reich, der zumindest teilweise von der Hochfrequenzan-
tenne umgeben ist, und einer Bewegungserfassungsein-
heit zu einer Erfassung einer Bewegung eines innerhalb
des Patientenaufnahmebereichs positionierbaren Pati-
enten, wobei zumindest eine Hochfrequenzleitung zu-
mindest ein Einkopplungselement aufweist, mittels des-
sen zumindest ein Bewegungserfassungssignal der Be-
wegungserfassungseinheit in die Hochfrequenzleitung
einkoppelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Magnetreso-
nanzvorrichtung mit einer Hochfrequenzeinheit, die eine
Hochfrequenzantenne, zumindest eine Hochfrequenz-
leitung und zumindest eine Hochfrequenzeinkoppelstel-
le aufweist, wobei mittels der zumindest einen Hochfre-
quenzleitung Hochfrequenzsignale an die Hochfrequen-
zantenne übertragen werden und an der zumindest einen
Hochfrequenzeinkoppelstelle in die Hochfrequenzanten-
ne eingespeist werden, einem Patientenaufnahmebe-
reich, der zumindest teilweise von der Hochfrequenzan-
tenne umgeben ist, und einer Bewegungserfassungsein-
heit zu einer Erfassung einer Bewegung eines innerhalb
des Patientenaufnahmebereichs positionierbaren Pati-
enten.
[0002] Eine Magnetresonanzbildgebung umfasst vor-
zugsweise mehrere Sende-Empfangszyklen, die durch
eine Nachverarbeitung zu einem Bild zusammengesetzt
werden. Bei sich bewegenden Körperbereichen eines
Patienten, beispielsweise aufgrund eines Herzschlags
und/oder einer Atmung des Patienten, muss die Bilder-
fassung stets in der gleichen Phase der Bewegung er-
folgen. Hierzu werden für die Magnetresonanzbildge-
bung Triggersignale aus der Köperbewegung abgeleitet,
die einen Triggerzeitpunkt für die Bilderfassung angeben
bzw. es werden auch Bilddaten, die während einer un-
erwünschten Bewegung des Patienten erfasst wurden,
verworfen.
[0003] Bisher werden zur Erfassung einer Bewegung
des Patienten externe Messvorrichtungen verwendet.
Beispielsweise wird zu einer Erfassung einer Atembe-
wegung des Patienten während einer Magnetresonanz-
bildgebung ein Atemkissen verwendet, dass die Atem-
bewegung anhand einer Luftdruckänderung erfasst. Des
Weiteren wird beispielsweise zu einer Erfassung einer
Herzbewegung des Patienten während einer Magnetre-
sonanzbildgebung Elektroden verwendet. Diese exter-
nen Messvorrichtungen sind jedoch sehr Kosten intensiv
und verursachen zudem einen hohen Vorbereitungsauf-
wand für ein die Magnetresonanzbildgebung betreuen-
des Bedienpersonal, wie beispielsweise eine entspre-
chende Anbringung der externen Messvorrichtung an
dem Patienten.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt insbesondere
die Aufgabe zugrunde, eine besonders einfache und
Kosten sparende Erfassung einer Patientenbewegung
während einer Magnetresonanzuntersuchung bereitzu-
stellen. Die Aufgabe wird durch die Merkmale der unab-
hängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0005] Die Erfindung geht aus von einer Magnetreso-
nanzvorrichtung mit einer Hochfrequenzeinheit, die eine
Hochfrequenzantenne, zumindest eine Hochfrequenz-
leitung und zumindest eine Hochfrequenzeinkoppelstel-
le aufweist, wobei mittels der zumindest einen Hochfre-
quenzleitung Hochfrequenzsignale an die Hochfrequen-
zantenne übertragen werden und an der zumindest einen

Hochfrequenzeinkoppelstelle in die Hochfrequenzanten-
ne eingespeist werden, einem Patientenaufnahmebe-
reich, der zumindest teilweise von der Hochfrequenzan-
tenne umgeben ist, und einer Bewegungserfassungsein-
heit zu einer Erfassung einer Bewegung eines innerhalb
des Patientenaufnahmebereichs positionierbaren Pati-
enten.
[0006] Es wird vorgeschlagen, dass die zumindest ei-
ne Hochfrequenzleitung zumindest ein Einkopplungse-
lement aufweist, mittels dessen zumindest ein Bewe-
gungserfassungssignal der Bewegungserfassungsein-
heit in die Hochfrequenzleitung einkoppelt. Es kann der-
art besonders einfach das Signal zur Erfassung der Be-
wegung des Patienten an die Hochfrequenzantenne
übertragen und von dort ausgesendet werden. Weiterhin
kann hierdurch die Bewegungserfassungseinheit beson-
ders kompakt und Platz sparend innerhalb der Magnetre-
sonanzvorrichtung, insbesondere innerhalb der Hochfre-
quenzantenneneinheit integriert werden, da auf eine se-
parate Sendeantenne der Bewegungserfassungseinheit
verzichtet werden kann. Die erfindungsgemäße Ausge-
staltung ermöglicht es zudem, dass eine Vorbereitung
des Patienten für eine Magnetresonanzuntersuchung
besonders Zeit sparend erfolgt, da auf die Verwendung
von externen Einheiten zur Erfassung der Bewegung des
Patienten und deren Anordnung am Patienten verzichtet
werden kann. Zudem entfällt durch diese Ausgestaltung
des Magnetresonanzgeräts eine Zeit aufwendige Reini-
gung der externen Einheiten zur Erfassung der Bewe-
gung des Patienten. Des Weiteren kann aufgrund der
zumindest teilweisen Integration der Bewegungserfas-
sungseinheit in die Hochfrequenzeinheit eine einfache
und Kosten günstige Bewegungserfassung bei jeder Ma-
gnetresonanzuntersuchung erfolgen, insbesondere
auch bei Magnetresonanzuntersuchungen, bei denen
dies bisher nicht unbedingt erforderlich war und/oder aus
Kostengründen nicht durchgeführt wurde.
[0007] Die Hochfrequenzeinheit kann zudem auch
mehr als eine Hochfrequenzleitung und auch mehr als
eine Hochfrequenzeinkoppelstelle aufweisen, wobei vor-
zugsweise eine Anzahl der Hochfrequenzleitungen einer
Anzahl an Hochfrequenzeinkoppelstellen entspricht, so
dass für jede Hochfrequenzleitung eine eigene Hochfre-
queneinkoppelstelle zur Verfügung steht. Die Hochfre-
quenzleitungen umfassen bevorzugt Koaxialkabel.
Grundsätzlich ist auch eine davon abweichende Ausbil-
dung der Hochfrequenzleitungen denkbar.
[0008] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Be-
wegungserfassungseinheit eine Radareinheit aufweist
und eine Bewegung des Patienten mittels zumindest ei-
nes Radarsignals der Radareinheit erfasst wird. Die Ver-
wendung der Radareinheit bietet den Vorteil, dass sie
besonders Kosten günstig in die bereits bestehende
Hochfrequenzeinheit integriert werden kann. Besonders
vorteilhaft weist die Radareinheit eine Dopplerradarein-
heit auf, wobei eine Bewegung des Patienten mittels ei-
nes an dem Patienten reflektierten Radarsignals erfasst
wird. Derart können auch geringfügige Bewegungen des
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Patienten, wie beispielsweie eine Atmung und/oder ein
Herzschlag des Patienten, präzise erfasst werden. Zu-
dem eignet sich die Dopplerradareinheit zur Erfassung
eine über die Atmung und/oder den Herzschlag hinaus
reichende Bewegung des Patienten zu erfassen, wie bei-
spielsweise eine Bewegung eines Arms des Patienten.
[0009] Vorzugsweise werden mittels der Radareinheit,
insbesondere der Dopplerradareinheit, Radarsignale ge-
neriert und mittels der Hochfrequenzeinheit, insbeson-
dere der Hochfrequenzantenne, ausgesandt. Zumindest
ein reflektiertes Radarsignal wird zudem von der Hoch-
frequenzeinheit, insbesondere der Hochfrequenzanten-
ne, erfasst, wobei das reflektierte Radarsignal an einem,
in dem Patientenaufnahmebereichs einbringbarem Un-
tersuchungsobjekt, insbesondere an einem Patienten,
reflektiert wird. Aufgrund des Aussendens und/oder Er-
fassens der Radarsignale mittels der Hochfrequenzan-
tenne der Hochfrequenzeinheit kann vorteilhaft auf eine
zusätzliche Antenne, insbesondere eine separate Rada-
rantenne, verzichtet werden. Hierdurch können auch un-
erwünschte Wechselwirkungen zwischen einer separa-
ten Radarantenne und der Hochfrequenzantenne vorteil-
haft verhindert werden. Besonders vorteilhaft wird das
erfasste Radarsignal von der Hochfrequenzantenne mit-
tels der Hochfrequenzleitung und dem Einkopplungse-
lement zu der Dopplerradareinheit geleitet und dort hin-
sichtlich einer Bewegung des Patienten anhand eines
Dopplereffekts in den erfassten Signalen ausgewertet.
Die Aussendung und/oder die Erfassung der Radarsig-
nale mittels der Hochfrequenzantenne kann zudem zeit-
gleich zur Aussendung von Hochfrequenzsignalen erfol-
gen.
[0010] Eine unerwünschte Beeinflussung und/oder
Störung zwischen dem Hochfrequenzsignal, das mit ei-
ner Frequenz von beispielsweise 123,2 MHz abgestrahlt
wird, und dem Radarsignal kann vorteilhaft verhindert
werden, wenn das Radarsignal eine Frequenz von min-
destens 3 GHz umfasst. Besonders vorteilhaft weist das
Radarsignal eine Frequenz von mindestens 4 GHz und
besonders bevorzugt von mindestens 5 GHz auf. Vor-
zugsweise weist zudem das Radarsignal eine maximale
Frequenz von 30 GHz, vorteilhaft von 25 GHz und be-
sonders bevorzugt von 15 GHz auf. Besonders vorteilhaft
ist das auszusendende Radarsignal schmalbandig aus-
gebildet, so dass das Radarsignal unempfindlich hin-
sichtlich parasitärer Effekte und/oder unempfindlich hin-
sichtlich einer niedrigen Hochfrequenzleistung des
Hochfrequenzsignals und/oder unempfindlich hinsicht-
lich weiterer Störeinflüsse ist. Vorzugsweise weist das
schmalbandige Radarsignal eine Breite von nur einigen
Hz auf und bevorzugt eine Breite von kleiner 100 Hz.
[0011] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Hoch-
frequenzeinheit zwei oder mehr Hochfrequenzleitungen
und zwei oder Hochfrequenzeinkoppelstellen aufweist,
wobei mittels der zwei oder mehr Hochfrequenzleitungen
jeweils ein Hochfrequenzsignal zu einer der zwei oder
mehr Hochfrequenzeinkoppelstellen übertragen wird
und jede der zwei oder mehr Hochfrequenzleitungen ein

Einkoppungselement zur Einspeisung eines Radarsig-
nals in die Hochfrequenzantenne aufweist. Hierdurch
kann ein für die Bewegung des Patienten relevanter Be-
reich aus unterschiedlichen Richtungen relativ zu vor-
zugsweie einem Körper des Patienten erfasst werden.
Zudem kann eine Herzbewegung und/oder Atembewe-
gung des Patienten hierdurch redundant erfasst werden.
Zudem weist die Hochfrequenzantenne ein unbestimm-
tes Abstrahlverhalten an den unterschiedlichen Hochfre-
quenzeinkoppelstellen auf, so dass besonders vorteilhaft
Störanteile der erfassten Radarsignale aus den Daten
eliminiert werden können, da diese Störanteile aufgrund
der redundanten Erfassung einfach bestimmbar sind.
Des Weiteren können sich die zwei oder mehr Radarsi-
gnale, die mittels der zwei oder mehr Einkoppelelemente
in die Hochfrequenzantenne eingespeist werden, hin-
sichtlich einer Radarfrequenz unterscheiden.
[0012] Weist die Bewegungserfassungseinheit eine
Schalteinheit auf, wobei die Einspeisung der zwei oder
mehr Radarsignale in die Hochfrequenzantenne mittels
der Schalteinheit erfolgt, kann eine besonders einfache
Einspeisung von Radarsignalen an unterschiedlichen
Hochfrequenzeinkoppelstellen erreicht werden. Zudem
kann hierdurch eine Kosten günstige Einspeisung der
zwei oder mehr Radarsignale erfolgen. Die Schalteinheit
kann beispielsweise eine Multiplexereinheit umfassen.
[0013] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass mittels einer einzigen Hoch-
frequenzeinkoppelstelle und einer einzigen Hochfre-
quenzleitung mit einem einzigen Einkoppelelement zwei
oder mehr Radarsignale in die Hochfrequenzantenne
eingespeist werden, wobei die zwei oder mehr Radarsi-
gnale hinsichtlich einer Radarfrequenz unterschiedlich
ausgebildet sind. Mittels der unterschiedlichen Radarfre-
quenzen kann die Bewegung des Patienten, insbeson-
dere eine Herzbewegung und/oder eine Atembewegung,
redundant erfasst werden. Hierdurch können innerhalb
der Übertragungsstrecke parasitäre Effekte, beispiels-
weise schlechten Transmissioneigenschaften der Hoch-
frequenzeinkoppelstelle für bestimmte Radarfrequen-
zen, während der Erfassung und/oder der Auswertung
der erfassten Radarsignale eliminiert werden. Zudem
weist die Hochfrequenzantenne ein unbestimmtes Ab-
strahlverhalten für die unterschiedlichen Radarfrequen-
zen auf, so dass besonders vorteilhaft Störanteile der
erfassten Radarsignale aus den Daten eliminiert werden
können, da diese Störanteile aufgrund der redundanten
Erfassung einfach bestimmbar sind.
[0014] Weist die Bewegungserfassungseinheit eine
Auswerteinheit auf, können zudem diese unterschiedli-
chen, erfassten Radarsignale miteinander verknüpft wer-
den, beispielsweise ein Quadratmittelwert berechnet
werden. Damit kann eine Verbesserung einer Erfassung
einer Herzbewegung und/oder einer Atembewegung des
Patienten erreicht werden. Hierbei kann ein großes Ver-
hältnis von Nutzsignal zu Störsignal bereitgestellt wer-
den, da die Störsignale näherungsweise als statistisch
unabhängig betrachtet werden können und somit aus
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den erfassten Radarsignalen eliminiert werden können.
Die erfassten Radarsignale können sich hinsichtlich ei-
ner Aussendefrequenz unterscheiden und/oder hinsicht-
lich eines Aussendeorts, beispielsweise aufgrund unter-
schiedlicher Hochfrequenzeinkoppelstellen, mittels de-
rer die Radarsignale in die Hochfrequenzantenne einge-
speist werden.
[0015] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass das Einkopplungselement ei-
nen Richtkoppler umfasst, wodurch ein besonders kom-
paktes Einkopplungselement zur Verfügung gestellt wer-
den kann. In einer alternativen Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass das Einkopplungsele-
ment ein Hochpassfilterelement umfasst, wodurch eine
vorteilhafte Signaleinkopplung des Radarsignals in die
Hochfrequenzantenne erreicht werden kann. Vorzugs-
weise weist der Richtkoppler für Hochfrequenzsignale
mit einer Frequenz von 123,2 MHz eine Dämpfung von
40 dB auf. Für Radarsignale, die eine Frequenz von ei-
nigen GHz aufweisen, weist der Richtkoppler dagegen
eine deutlich niedrigere Dämpfung auf von beispielswei-
se 25 dB.
[0016] Weist die Bewegungserfassungseinheit zudem
eine Anpassungseinheit auf, kann der Richtkoppler, ins-
besondere bei einer Einkopplung und/oder einer Über-
tragung eines zu übertragenden Radarsignals, vorteil-
haft an eine Frequenz des zu übertragenden Radarsig-
nals angepasst werden. Die Anpassungseinheit kann
hierbei eine kapazitive Anpassungseinheit, die beispiels-
weise einen Kondensator umfasst, und/oder eine induk-
tive Anpassungseinheit und/oder weitere, dem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Anpassungseinheiten
umfassen.
[0017] Des Weiteren geht die Erfindung aus von einem
Verfahren zu einer Erfassung einer Bewegung, insbe-
sondere einer Herzbewegung und/oder einer Atembe-
wegung, eines Patienten während einer Magnetreson-
anzuntersuchung mittels einer Magnetresonanzvorrich-
tung, wobei die Magnetresonanzvorrichtung eine Hoch-
frequenzantenne und eine Bewegungserfassungsein-
heit mit einer Radareinheit aufweist, mit den folgenden
Schritten:

- einem Generieren zumindest eines Radarsignals
mittels einer Radareinheit,

- einem Aussenden des zumindest einen generierten
Radarsignals mittels der Hochfrequenzantenne,

- einem Erfassen zumindest eines reflektierten Ra-
darsignals mittels der Hochfrequenzantenne und

- einem Auswerten des zumindest einen reflektierten
Radarsignals zur Erfassung einer Bewegung des
Patienten.

[0018] Hierdurch kann besonders einfach das Radar-
signal zur Erfassung der Bewegung des Patienten an die
Hochfrequenzantenne übertragen und von dort ausge-
sendet werden. Zudem kann die Bewegungserfassungs-
einheit besonders kompakt und Platz sparend innerhalb

der Magnetresonanzvorrichtung, insbesondere inner-
halb der Hochfrequenzantenneneinheit integriert wer-
den. Das Aussenden und/oder das Empfangen der Ra-
darsignale mittels der Hochfrequenzantenne kann zu-
dem zeitgleich zu der Aussendung von Hochfrequenzsi-
gnalen erfolgen. Aufgrund der großen Frequenzunter-
schiede zwischen dem Hochfrequenzsignal, das eine
Frequenz von 123,2 MHz aufweist, und den Radarsig-
nalen, die eine Frequenz im Gigaherzbereich aufweisen,
wird eine Störung und/oder unerwünschte Beeinflussung
zwischen dem Hochfrequenzsignalen und den Radarsi-
gnalen verhindert.
[0019] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das zu-
mindest eine generierte Radarsignal mittels zumindest
eines Einkopplungselements in zumindest eine Hochfre-
quenzleitung eingekoppelt wird, wobei mittels der zumin-
dest einen Hochfrequenzleitung Hochfrequenzsignale
an die Hochfrequenzantenne übertragen werden. Zu-
dem wird das zumindest eine erfasste Radarsignal mit-
tels zumindest eines Einkopplungselements aus der
Hochfrequenzleitung ausgekoppelt. Hierdurch kann auf-
grund der zumindest teilweisen Integration der Bewe-
gungserfassungseinheit in die Hochfrequenzeinheit eine
kompakte und Kosten günstige Bewegungserfassung er-
folgen.
[0020] Besonders vorteilhaft werden unterschiedliche
Radarsignale erfasst, die sich hinsichtlich einer Radar-
frequenz und/oder hinsichtlich einer Hochfrequenzein-
koppelstelle in die Hochfrequenzantenne unterscheiden,
wobei die unterschiedlichen Radarsignale zur Bestim-
mung einer Bewegung des Patienten miteinander ver-
knüpft werden.
[0021] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur Erfassung einer Bewegung eines Patienten
während einer Magnetresonanzuntersuchung entspre-
chen im Wesentlichen den Vorteilen der erfindungsge-
mäßen Magnetresonanzvorrichtung, welche vorab im
Detail ausgeführt sind. Hierbei erwähnte Merkmale, Vor-
teile oder alternative Ausführungsformen können ebenso
auch auf die anderen beanspruchten Gegenstände über-
tragen werden und umgekehrt.
[0022] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden be-
schriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der
Zeichnungen.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Magnetresonanzvor-
richtung in einer schematischen Darstellung,

Fig. 2 eine Detailansicht einer Hochfrequenzeinheit
und einer Bewegungserfassungseinheit der
Magnetresonanzvorrichtung,

Fig. 3 eine alternative Ausgestaltung der Bewe-
gungserfassungseinheit in einer Detailansicht
und
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Fig. 4 ein erfindungsgemäßes Verfahren zu einer Er-
fassung einer Bewegung eines Pateinten wäh-
rend einer Magnetresonanzuntersuchung.

[0024] In Fig. 1 ist eine Magnetresonanzvorrichtung 10
schematisch dargestellt. Die Magnetresonanzvorrich-
tung 10 umfasst eine Magneteinheit 11 mit einem supra-
leitenden Hauptmagneten 12 zu einem Erzeugen eines
starken und insbesondere konstanten Hauptmagnet-
felds 13. Zudem weist die Magnetresonanzvorrichtung
10 einen Patientenaufnahmebereich 14 auf zu einer Auf-
nahme eines Patienten 15. Der Patientenaufnahmebe-
reich 14 im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist zylin-
derförmig ausgebildet und in einer Umfangsrichtung von
der Magneteinheit 11 zylinderförmig umgeben. Grund-
sätzlich ist jedoch eine davon abweichende Ausbildung
des Patientenaufnahmebereichs 14 jederzeit denkbar.
Der Patient 15 kann mittels einer Patientenlagerungsvor-
richtung 16 der Magnetresonanzvorrichtung 10 in den
Patientenaufnahmebereich 14 geschoben werden.
[0025] Die Magneteinheit 11 weist weiterhin eine Gra-
dientenspuleneinheit 17 zu einer Erzeugung von Mag-
netfeldgradienten auf, die für eine Ortskodierung wäh-
rend einer Bildgebung verwendet werden. Die Gradien-
tenspuleneinheit 17 wird mittels einer Gradientensteuer-
einheit 18 der Magnetresonanzvorrichtung 10 gesteuert.
Die Magneteinheit 11 umfasst weiterhin eine Hochfre-
quenzeinheit 19, die eine Hochfrequenzantenne 24 um-
fasst, und eine Hochfrequenzantennensteuereinheit 20
zu einer Anregung einer Polarisation, die sich in dem von
dem Hauptmagneten 12 erzeugten Hauptmagnetfeld 13
einstellt. Die Hochfrequenzeinheit 19 wird von der Hoch-
frequenzantennensteuereinheit 20 gesteuert und strahlt
hochfrequente Magnetresonanzsequenzen in einen Un-
tersuchungsraum, der im Wesentlichen von einem Pati-
entenaufnahmebereich 14 der Magnetresonanzvorrich-
tung 10 gebildet ist, ein. Innerhalb der Hochfrequenz-
steuereinheit 20 werden auch die Hochfrequenzsignale
generiert und mittels einer Hochfrequenzleitung 25 der
Hochfrequenzeinheit 19 zur Hochfrequenzantenne 24
geleitet.
[0026] Zu einer Steuerung des Hauptmagneten 12, der
Gradientensteuereinheit 18 und zur Steuerung der Hoch-
frequenzantennensteuereinheit 20 weist die Magnetre-
sonanzvorrichtung 10 eine von einer Recheneinheit ge-
bildete Steuereinheit 21 auf. Die Steuereinheit 21 steuert
zentral die Magnetresonanzvorrichtung 10, wie bei-
spielsweise das Durchführen einer vorbestimmten bild-
gebenden Gradientenechosequenz. Zudem umfasst die
Steuereinheit 21 eine nicht näher dargestellte Auswer-
teeinheit zu einer Auswertung von Bilddaten. Steuerin-
formationen wie beispielsweise Bildgebungsparameter,
sowie rekonstruierte Magnetresonanzbilder können auf
einer Anzeigeeinheit 22, beispielsweise auf zumindest
einem Monitor, der Magnetresonanzvorrichtung 10 für
einen Bediener angezeigt werden. Zudem weist die Ma-
gnetresonanzvorrichtung 10 eine Eingabeeinheit 23 auf,
mittels der Informationen und/oder Parameter während

eines Messvorgangs von einem Bediener eingegeben
werden können.
[0027] In Fig. 2 ist die Hochfrequenzeinheit näher dar-
gestellt. Die Hochfrequenzeinheit weist eine Hochfre-
quenzantenne 24, zumindest eine Hochfrequenzleitung
25 und zumindest eine Hochfrequenzeinkoppelstelle 26
auf. Die Hochfrequenzeinheit 19 kann zudem auch mehr
als eine Hochfrequenzleitung 25 und auch mehr als eine
Hochfrequenzeinkoppelstelle 26 aufweisen, wobei vor-
zugsweise eine Anzahl der Hochfrequenzleitungen 25
einer Anzahl an Hochfrequenzeinkoppelstellen 26 ent-
spricht. Die Hochfrequenzleitungen 25 umfassen im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel Koaxialkabel. Grund-
sätzlich ist auch eine davon abweichende Ausbildung
der Hochfrequenzleitungen 25 denkbar.
[0028] Mittels der Hochfrequenzleitung 25 werden
Hochfrequenzsignale an die Hochfrequenzantenne 24
übertragen und in die Hochfrequenzantenne 24 an der
Hochfrequenzeinkoppelstelle 26 eingespeist.
[0029] Die Magnetresonanzvorrichtung 10 weist des
Weiteren eine Bewegungserfassungseinheit 27 auf zu
einer Erfassung Bewegung eines innerhalb des Patien-
tenaufnahmebereichs 14 positionierbaren Patienten 15.
Die zu erfassende Bewegung des Patienten 15 ist vor-
zugsweise von einer Herzbewegung und/oder einer
Atembewegung des Patienten 15 gebildet.
[0030] Die Hochfrequenzleitung 25 der Hochfrequen-
zeinheit 19 weist ein Einkopplungselement 28 auf, wobei
mittels des Einkopplungselements 28 ein von der Bewe-
gungserfassungseinheit 27 geniertes Signal, insbeson-
dere ein Bewegungserfassungssignal, in die Hochfre-
quenzleitung 25 eingespeist wird und über die Hochfre-
quenzantenne 24 in den Patientenaufnahmebereich 14
abgestrahlt wird.
[0031] In Fig. 2 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der
Bewegungserfassungseinheit 27 dargestellt. Die Bewe-
gungserfassungseinheit 27 umfasst eine von einer
Dopplerradareinheit gebildete Radareinheit 29. Die Ra-
dareinheit 29 weist eine Radarsignalgenerierungseinheit
30 auf, die beispielsweise einen spannungsgesteuerten
Oszillator umfasst. Das von der Radarsignalgenerie-
rungseinheit 30 generierte Radarsignal wird mittels des
Einkopplungselements 28, das von einem Richtkoppler
gebildet ist, in die Hochfrequenzleitung 25 eingekoppelt.
Das in die Hochfrequenzleitung 25 eingekoppelte Radar-
signal wird in an der Hochfrequenzeinkoppelstelle 26 in
die Hochfrequenzantenne 24 eingespeist und von der
der Hochfrequenzantenne 24 in den Patientenaufnah-
mebereich 14 abgestrahlt.
[0032] Zwei sich gegenüberliegende Ports des Richt-
kopplers sind für das Hochfrequenzsignal ausgelegt. Ein
weiterer Port des Richtkopplers ist für das Radarsignal
zur Einkopplung in die Hochfrequenzleitung 25 ausge-
legt. Ein vierter Port des Richtkopplers ist für einen Ab-
schlusswiderstand vorgesehen.
[0033] Zudem weist die Bewegungserfassungseinheit
27 zwei Anpassungseinheiten 31 auf. Mittels der Anpas-
sungseinheiten 31 kann der Richtkoppler, insbesondere
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bei einer Einkopplung und/oder einer Übertragung eines
zu übertragenden Radarsignals, vorteilhaft an eine Fre-
quenz des zu übertragenden Radarsignals angepasst
werden. Die Anpassungseinheiten 31 können kapazitive
Anpassungselemente und/oder induktive Anpassungs-
elemente und/oder weitere, dem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Anpassungselemente aufweisen.
[0034] Das generierte Radarsignal wird von der Ra-
darsignalgenerierungseinheit 30 über eine erste der zwei
Anpassungseinheiten 31 an den Richtkoppler geleitet.
Die erfassten Radarsignale werden von dem Richtkopp-
ler über die zweite der zwei Anpassungseinheiten 31 an
eine Signalerfassungseinheit 32 der Radareinheit 29 ge-
leitet.
[0035] Das in den Patientenaufnahmebereich 14 ein-
gestrahlte Radarsignal wird von dem Patienten 15, ins-
besondere von Organen des Patienten 15, reflektiert. Die
reflektierten Radarsignale werden wiederum von der
Hochfrequenzantenne 24 erfasst und über die Hochfre-
quenzeinkoppelstelle 16, die Hochfrequenzleitung 25
und dem Einkopplungselement 28, insbesondere dem
Richtkoppler, an die Radareinheit 29 geleitet. In der Be-
wegungserfassungseinheit 27 werden die erfassten Ra-
darsignale ausgewertet, wobei hierzu die Bewegungser-
fassungseinheit 27 eine Auswerteeinheit 33 aufweist, die
der Signalerfassungseinheit 32 nachgeschaltet ist. Eine
Bewegung von Organen, beispielsweise eine Herzbewe-
gung und/oder eine Atembewegung, des Patienten 15
wird hierbei mittels des Dopplereffekts bestimmt. Hierzu
werden auch die von der Radarsignalgenerierungsein-
heit 30 generierten Radarsignale an die Signalerfas-
sungseinheit 32 übertragen. Alternativ oder zusätzlich
kann die Auswertung der erfassten Radarsignale auch
innerhalb der Steuereinheit 21 erfolgen und/oder die
Auswerteeinheit der Bewegungserfassungseinheit 27 in-
nerhalb der Steuereinheit 21 integriert sein.
[0036] Das generierte Radarsignal zur Erfassung der
Herzbewegung und/oder der Atembewegung des Pati-
enten 15 weist eine Frequenz von mindestens 3 GHz
auf. Besonders vorteilhaft weist das Radarsignal eine
Frequenz von mindestens 4 GHz und besonders bevor-
zugt von mindestens 5 GHz auf. Des Weiteren weist das
Radarsignal eine maximale Frequenz von 30 GHz, vor-
teilhaft von 25 GHz und besonders bevorzugt von 15
GHz auf. Das Hochfrequenzsignal, das ebenfalls über
die Hochfrequenzantenne 25 in den Patientenaufnahme-
bereich eingestrahlt wird, weist dagegen eine Frequenz
von 123,2 MHz auf. Aufgrund der großen Frequenzun-
terschiede zwischen dem Hochfrequenzsignal und dem
Radarsignal erfolgt ein zeitgleiches Aussenden der
Hochfrequenzsignale und der Radarsignale im Wesent-
lichen störungsfrei.
[0037] Das Radarsignal zur Erfassung der Herzbewe-
gung und/oder der Atembewegung des Patienten 15 ist
zudem besonders schmalbandig ausgebildet. Vorzugs-
weise weist das schmalbandige Radarsignal eine Breite
von nur einigen Hz. Eine Breite des schmalbandigen Ra-
darsignals ist bevorzugt kleiner 100 Hz und besonders

vorteilhaft kleiner 50 Hz.
[0038] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die
Hochfrequenzeinheit 19 eine einzige Hochfrequenzein-
koppelstelle 26 und eine einzige Hochfrequenzleitung 25
mit einem einzigen Einkopplungselement 28 auf. Mittels
der einzigen Hochfrequenzeinkoppelstelle 26 und der
einzigen Hochfrequenzleitung 25 mit dem einzigen Ein-
kopplungselement 28 werden zwei oder mehr unter-
schiedliche Radarsignale der Radareinheit 29 in die
Hochfrequenzantenne 24 eingespeist. Die unterschied-
lichen Radarsignale unterscheiden sich hinsichtlich einer
Radarfrequenz. Hierzu werden mittels der Radarsignal-
generierungseinheit 30 Radarsignale mit unterschiedli-
chen Radarfrequenzen generiert.
[0039] Die in den Patientenaufnahmebereich 14 ein-
gestrahlten unterschiedlichen Radarsignale werden in-
nerhalb des Patientenaufnahmebereichs 14 reflektiert
und/oder gestreut, insbesondere an dem Patienten 15
gestreut und/oder reflektiert, und mittels der Hochfre-
quenzantenne 24 erfasst und von der Auswerteeinheit
33 ausgewertet. Für eine Auswertung der Radarsignale
werden die erfassten, unterschiedlichen Radarsignale
miteinander verknüpft. Hierbei werden aus den Daten
der erfassten, unterschiedlichen Radarsignale beispiels-
weise ein Quadratmittelwert und/oder weitere, dem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Werte berechnet.
Zudem kann hierbei ein großes Verhältnis von Nutzsignal
zu Störsignal bereitgestellt werden, da die Störsignale
näherungsweise als statistisch unabhängig betrachtet
werden können. Mittels der unterschiedlichen Radarfre-
quenzen kann die Bewegung des Patienten 15, insbe-
sondere eine Herzbewegung und/oder eine Atembewe-
gung, redundant aufgrund der reflektierten Radarsignale
erfasst werden. Hierdurch können innerhalb der Über-
tragungsstrecke parasitäre Effekte und/oder Störeffekte,
die beispielsweise für bestimmte Radarfrequenzen zu ei-
ner schlechten Transmission führen können, während
der Erfassung und/oder der Auswertung der erfassten
Radarsignale eliminiert werden.
[0040] Zur Auswertung der erfassten Radarsignale
weist die Auswerteeinheit 33 eine nicht näher dargestell-
te Prozessoreinheit und eine entsprechende Auswer-
tesoftware und/oder Computerprogramme auf. Die Aus-
wertesoftware und/oder die Computerprogramme sind
in einer nicht näher dargestellten Speichereinheit der
Auswerteeinheit 33 gespeichert.
[0041] Alternativ zu einer separaten Auswerteeinheit
33 der Bewegungserfassungseinheit 27 kann die Aus-
wertung der erfassten Radarsignale auch mittels der
Auswerteeinheit der Steuereinheit 21 der Magnetreso-
nanzvorrichtung 10 erfolgen und/oder die Auswerteinheit
33 der Bewegungserfassungseinheit 27 innerhalb der
Steuereinheit 21 der Magnetresonanzvorrichtung 10 in-
tegriert sein.
[0042] In Fig. 3 ist ein alternatives Ausführungsbeispiel
der Bewegungserfassungseinheit 100 dargestellt. Im
Wesentlichen gleich bleibende Bauteile, Merkmale und
Funktionen sind grundsätzlich mit den gleichen Bezugs-
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zeichen beziffert. Die nachfolgende Beschreibung be-
schränkt sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zu
dem Ausführungsbeispiel in den Fig. 1 und 2, wobei be-
züglich gleich bleibender Bauteile, Merkmale und Funk-
tionen auf die Beschreibung des Ausführungsbeispiels
in den Fig. 1 und 2 verwiesen wird.
[0043] Eine Hochfrequenzeinheit 101 der Magnetre-
sonanzvorrichtung 10 weist eine Hochfrequenzantenne
24, zwei oder mehr Hochfrequenzleitungen 102 und zwei
oder mehr Hochfrequenzeinkoppelstellen 103. Jede der
zwei oder mehr Hochfrequenzleitungen 102 weist jeweils
ein Einkopplungselement 104 auf. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel umfassen die einzelnen Einkopplungs-
elemente 104 jeweils einen Richtkoppler. Eine Anzahl
der Hochfrequenzleitungen 102 entspricht hierbei einer
Anzahl der Hochfrequenzeinkoppelstellen 103 in die
Hochfrequenzantenne 24.
[0044] Die Bewegungserfassungseinheit 100 in Fig. 3
weist eine Radareinheit 29 auf, die analog zu der Be-
schreibung zu Fig. 2 ausgebildet ist. Zudem umfasst die
Bewegungserfassungseinheit 100 eine Schalteinheit
105, die im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Mu-
litplexereinheit umfasst. Mittels der Multiplexereinheit er-
folgt eine Selektionsschaltung zur Auswahl einer der
Hochfrequenzleitungen 102 zur Einspeisung des Radar-
signals. Eine Schaltfrequenz der Multiplexereinheit ist
hierbei um mindestens einen Faktor 10 bis einen Faktor
100 größer als eine Atemfrequenz und/oder eine Herz-
frequenz des Patienten 15. Derart erfolgt mittels jeweils
eines Radarsignals, das an einer Hochfrequenzeinkop-
pelstelle 103 in die Hochfrequenzantenne 24 eingekop-
pelt wird, eine vorllständige Abtastung der Herzbewe-
gung und/oder der Atembewegung des Patienten 15.
[0045] Mittels der unterschiedlichen Hochfrequenzein-
koppelstellen 103 werden die einzelnen Radarsignale
mit einer zu dem Patienten 15 unterschiedlichen Rich-
tung in den Patientenaufnahmebereich 14 eingestrahlt.
Zudem ist es auch möglich, dass sich die einzelnen Ra-
darsignale, die an den unterschiedlichen Hochfrequen-
zeinkoppelstellen 103 in die Hochfrequenzantenne 24
eingekoppelt werden, hinsichtlich einer Radarfrequenz
unterscheiden. Hierzu werden von einer Radarsignalge-
nerierungseinheit 30 Radarsignale zur Einspeisung an
den einzelnen Hochfrequenzeinkoppelstellen 103 er-
zeugt, wobei sich die Radarsignale an den einzelnen
Hochfrequenzeinkoppelstellen 103 hinsichtlich der Ra-
darfrequenz unterscheiden.
[0046] Eine Erfassung der von dem Patienten 15, ins-
besondere einem Herzbereich und/oder einem Lungen-
bereich des Patienten 15, reflektierten Radarsignalen
und einer Weiterleitung der erfassten Radarsignale zu
der Radareinheit 29 erfolgt mittels der Hochfrequenzein-
heit 101 analog zu der Beschreibung zu Fig. 2. Die er-
fassten Radarsignale werden anschließend von der Aus-
werteeinheit 33 ausgewertet. Hierbei können die an den
unterschiedlichen Hochfrequenzeinkoppelstellen 103
erfassten Radarsignale, die sich zudem hinsichtlich einer
ausgesendeten Radarfrequenz unterscheiden können,

miteinander verknüpft werden. Die Verknüpfung der ein-
zelnen erfassten Radarsignale miteinander erfolgt ana-
log zu der Beschreibung zu Fig. 2.
[0047] In Fig. 4 ist ein Verfahren zur Erfassung einer
Bewegung eines Patienten 15 während einer Magnetre-
sonanzuntersuchung mittels einer aus den Fig. 1 bis 3
bekannten Magnetresonanzvorrichtung 10 schematisch
dargestellt. Die Magnetresonanzvorrichtung 10 weist
hierzu eine Hochfrequenzantenne 24 und eine Bewe-
gungserfassungseinheit 27, 100 mit einer Radareinheit
29 nach einem der Ausführungsbeispiele der Fig. 2 und
3 auf.
[0048] Nach einem Beginn des Verfahrens erfolgt in
einem ersten Verfahrensschritt 200 ein Generieren eines
Radarsignals mittels der Radarsignalgenerierungsein-
heit 30 der Radareinheit 29. Die Radarsignalgenerie-
rungseinheit 30 kann hierbei unterschiedliche Radarsig-
nale erzeugen, die sich hinsichtlich einer Radarfrequenz
unterscheiden. Beispielsweise können hierbei von der
Radarsignalgenerierungseinheit 30 eine vorgegebene
Anzahl von Radarsignalen mit einer gleichmäßigen Ver-
teilung der Radarfrequenzen zwischen beispielsweise 5
GHz und 15 GHz erzeugt werden. Vorzugsweise werden
hierbei die unterschiedlichen Radarsignale nacheinan-
der erzeugt, wobei nach einem jeweiligen Durchlauf die
Radarsignalgenerierungseinheit 30 wieder von vorne be-
ginnt. Alternativ hierzu kann die Radarsignalgenerie-
rungseinheit 30 stets ein gleiches Radarsignal erzeugen,
das fortlaufend in den Patientenaufnahmebereich 14 ein-
gestrahlt wird.
[0049] In einem weiteren Verfahrensschritt 201 wer-
den die generierten Radarsignale mittels der Hochfre-
quenzantenne 24 ausgesendet. Hierbei erfolgt vorher ein
Einkoppeln der generierten Radarsignale in die Hochfre-
quenzeinheit 19, 101, insbesondere in die Hochfre-
quenzleitung 25, 102 mittels eines Einkopplungsele-
ments 28, 104. Je nach Ausgestaltung der Hochfrequen-
zeinheit 19, 101 stehen hierfür ein oder mehrere Ein-
kopplungselemente 28, 104 zur Verfügung (siehe hierzu
die Beschreibung zu Fig. 2 und 3). Mittels der Hochfre-
quenzantenne 24 werden die Radarsignale in den Pati-
entenaufnahmebereich 14 eingestrahlt.
[0050] Nach dem Einstrahlen der Radarsignale in den
Patientenaufnahmebereich 14 werden die eingestrahl-
ten Radarsignale an dem Patienten 15 und/oder weiteren
Objekten innerhalb des Patientenaufnahmebereichs 14
reflektiert und/oder gestreut. In dem Verfahrensschritt
202 werden anschließend die reflektierten Radarsignale
mittels der Hochfrequenzantenne 24 erfasst. Die erfass-
ten Radarsignale werden hierbei über die Hochfrequenz-
leitung 25, 102 zur Radareinheit 29 geleitet, wobei mittels
des Einkopplungselements 28, 104 die erfassten Radar-
signale aus der Hochfrequenzleitung 25, 102 ausgekop-
pelt werden. Innerhalb der Radareinheit 29 werden an-
schließend die erfassten Radarsignale zur Auswerteein-
heit 33 geleitet.
[0051] In einem daran anschließenden Verfahrens-
schritt 203 werden die erfassten Radarsignale von der
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Auswerteeinheit 33 ausgewertet. Hierbei können zu-
nächst die für eine Atembewegung und/oder eine Herz-
bewegung charakteristischen Signale von den restli-
chen, die Atembewegung und/oder die Herzbewegung
überlagernden Signalen separiert werden. Zudem wer-
den hierbei die erfassten Radarsignale mit den unter-
schiedlichen Radarfrequenzen und/oder die Radarsig-
nale, die an unterschiedlichen Hochfrequenzeinkoppel-
stellen 103 in die Hochfrequenzantenne 24 eingespeist
werden, von der Auswerteeinheit 33 verknüpft. Beispiels-
weise kann ein Quadratmittelwert berechnet werden und
damit eine Verbesserung einer Erfassung einer Herzbe-
wegung und/oder einer Atembewegung des Patienten
15 erzielt werden. Des Weiteren kann ein großes Ver-
hältnis von Nutzsignal zu Störsignal bereitgestellt wer-
den, da die Störsignale näherungsweise als statistisch
unabhängig betrachtet werden können.
[0052] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Magnetresonanzvorrichtung mit einer Hochfrequen-
zeinheit (19, 101), die eine Hochfrequenzantenne
(24), zumindest eine Hochfrequenzleitung (25, 102)
und zumindest eine Hochfrequenzeinkoppelstelle
(26, 103) aufweist, wobei mittels der zumindest ei-
nen Hochfrequenzleitung (25, 102) Hochfrequenz-
signale an die Hochfrequenzantenne (24) übertra-
gen werden und an der zumindest einen Hochfre-
quenzeinkoppelstelle (26, 103) in die Hochfrequen-
zantenne (24) eingespeist werden, einem Patienten-
aufnahmebereich (14), der zumindest teilweise von
der Hochfrequenzantenne (24) umgeben ist, und ei-
ner Bewegungserfassungseinheit (27, 100) zu einer
Erfassung einer Bewegung eines innerhalb des Pa-
tientenaufnahmebereichs (14) positionierbaren Pa-
tienten (15),
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Hochfrequenzleitung (25, 102) zumindest ein Ein-
kopplungselement (28, 104) aufweist, mittels des-
sen zumindest ein Bewegungserfassungssignal der
Bewegungserfassungseinheit (27, 100) in die Hoch-
frequenzleitung (245, 102) einkoppelt.

2. Magnetresonanzvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegungser-
fassungseinheit (27, 100) eine Radareinheit (29)
aufweist und eine Bewegung des Patienten (15) mit-
tels zumindest eines Radarsignals der Radareinheit
(29) erfasst wird.

3. Magnetresonanzvorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ei-
ne Radarsignal zur Erfassung der Bewegung des
Patienten (15) mittels der Hochfrequenzantenne
(24) abgestrahlt wird.

4. Magnetresonanzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 2 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein re-
flektiertes Radarsignal mittels der Hochfrequenzan-
tenne (24) erfasst wird, wobei das reflektierte Ra-
darsignal an einem, in den Patientenaufnahmebe-
reichs (14) einbringbarem Untersuchungsobjekt re-
flektiert wird.

5. Magnetresonanzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Radarsignal
eine Frequenz von mindestens 3 GHz umfasst.

6. Magnetresonanzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Radarsignal
eine Frequenz von maximal 30 GHz umfasst.

7. Magnetresonanzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hochfrequen-
zeinheit (101) zwei oder mehr Hochfrequenzleitun-
gen (102) und zwei oder Hochfrequenzeinkoppel-
stellen (103) aufweist, wobei mittels der zwei oder
mehr Hochfrequenzleitungen (102) jeweils ein
Hochfrequenzsignal zu einer der zwei oder mehr
Hochfrequenzeinkoppelstellen (103) übertragen
wird und jede der zwei oder mehr Hochfrequenzlei-
tungen (102) ein Einkopplungselement (104) zur
Einspeisung eines Radarsignals in die Hochfrequen-
zantenne (24) aufweist.

8. Magnetresonanzvorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegungser-
fassungseinheit (100) eine Schalteinheit (105) auf-
weist und die Einspeisung der zwei oder mehr Ra-
darsignale in die Hochfrequenzantenne (24) mittels
der Schalteinheit (105) erfolgt.

9. Magnetresonanzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer einzi-
gen Hochfrequenzeinkoppelstelle (26) und einer ein-
zigen Hochfrequenzleitung (25) mit einem einzigen
Einkopplungselement (28) zwei oder mehr Radarsi-
gnale in die Hochfrequenzantenne (24) eingespeist
werden, wobei die zwei oder mehr Radarsignale hin-
sichtlich einer Radarfrequenz unterschiedlich aus-
gebildet sind.

10. Magnetresonanzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 7 bis 9,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegungser-
fassungseinheit (27, 100) eine Auswerteeinheit (33)
aufweist, die die unterschiedlichen, erfassten Radar-
signale miteinander verknüpft werden.

11. Magnetresonanzvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einkopplungs-
element (28, 104) einen Richtkoppler umfasst.

12. Magnetresonanzvorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegungser-
fassungseinheit (27, 100) eine Anpassungseinheit
(31) aufweist.

13. Magnetresonanzvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegung des
Patienten (15) eine Herzbewegung und/oder eine
Atembewegung des Patienten (15) umfasst.

14. Verfahren zu einer Erfassung einer Bewegung, ins-
besondere einer Herzbewegung und/oder einer
Atembewegung, eines Patienten (15) während einer
Magnetresonanzuntersuchung mittels einer Mag-
netresonanzvorrichtung (10), wobei die Magnetre-
sonanzvorrichtung (10) eine Hochfrequenzantenne
(24) und eine Bewegungserfassungseinheit (27,
100) mit einer Radareinheit (29) aufweist, mit den
folgenden Schritten:

- einem Generieren zumindest eines Radarsig-
nals mittels einer Radareinheit (29),
- einem Aussenden des zumindest einen gene-
rierten Radarsignals mittels der Hochfrequenz-
antenne (24),
- einem Erfassen eines zumindest eines reflek-
tierten Radarsignals mittels der Hochfrequenz-
antenne (24) und
- einem Auswerten des zumindest einen reflek-
tierten Radarsignals zur Erfassung einer Bewe-
gung des Patienten (15).

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ei-
ne generierte Radarsignal mittels zumindest eines
Einkopplungselements (28, 104) in zumindest eine
Hochfrequenzleitung (25, 102) eingekoppelt wird,
wobei mittels der zumindest einen Hochfrequenzlei-
tung (25, 102) Hochfrequenzsignale an die Hochfre-
quenzantenne (24) übertragen werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ei-
ne erfasste Radarsignal mittels zumindest eines Ein-
kopplungselements (28, 104) aus einer Hochfre-
quenzleitung (25, 102) ausgekoppelt wird, wobei
mittels der zumindest einen Hochfrequenzleitung

(25, 102) Hochfrequenzsignale an die Hochfrequen-
zantenne (24) übertragen werden.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass unterschiedliche
Radarsignale erfasst werden, die sich hinsichtlich ei-
ner Radarfrequenz und/oder hinsichtlich einer Hoch-
frequenzeinkoppelstelle (26, 103) in die Hochfre-
quenzantenne (24) unterscheiden, wobei die unter-
schiedlichen Radarsignale zur Bestimmung einer
Bewegung des Patienten (15) miteinander verknüpft
werden.
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